
Artikel 45 bis 
 

  Die in Artikel 45 Buchstabe c vorgesehenen Befugnisse der Zentralkommission werden 
durch eine Berufungskammer ausgeübt, die aus einem Richter und einem stellvertretenden Richter je 
Vertragsstaat besteht. 
 
  Die Zentralkommission ernennt die Richter und die stellvertretenden Richter für sechs 
Jahre aus dem Kreis von Persönlichkeiten, die hierfür von jedem Vertragsstaat vorgeschlagen werden ; 
sie müssen eine juristische Ausbildung oder Erfahrungen in der Rheinschiffahrt haben. 
 
  Jeder Staat kann für die Dauer von mindestens einem Jahr darauf verzichten, einen 
Richter und einen stellvertretenden Richter für die Berufungskammer vorzuschlagen. 
 
  Ein Mitglied der Berufungskammer kann nur durch einstimmigen Beschluss der 
Zentralkommission abberufen werden. Die Mitglieder der Berufungskammer üben ihr Amt in völliger 
Unabhängigkeit aus und sind nicht an Weisungen gebunden. Sie dürfen nicht in einer Sache tätig 
werden, über die sie bereits in einer anderen Eigenschaft zu befinden hatten. 
 
  Der stellvertretende Richter tritt an die Stelle des Richters, wenn dieser verhindert oder 
abgelehnt oder wenn dessen Stelle unbesetzt ist. 
 
  Die Berufungskammer wählt ein Mitglied mit juristischer Ausbildung zu ihrem 
Vorsitzenden. Er wird für drei Jahre gewählt und ist wiederwählbar. 
 
 

Artikel 45 ter 
 

  Die Zentralkommission stellt die Verfahrensodnung der Berufungskammer auf. 
 
 


